
Stadt Finsterwalde NL.
Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde

Sachverhalt

Die Satzung eröffnet der Stadt die Möglichkeit, 2 stimmberechtigte Mitglieder in den Vorstand zu entsenden.

Entsprechend § 9 (2) der Vereinssatzung erhalten ein Vertreter der Stadtverordnetenversammlung und ein
Vertreter der Stadtverwaltung für die Dauer ihrer Amtszeit den Status der Einzelmitgliedschaft und sind
stimmberechtigte Mitglieder im Vorstand.

Das stimmberechtigte Mitglied der Stadtverordnetenversammlung wird gemäß § 40 Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg ermittelt.

Vertreter der Stadtverordnetenversammlung im Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer des
Sängerstadt Kultur-, Kunst- und Kongresszentrum e.V.

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung bestellt … als stimmberechtigtes Mitglied in den Vorstand des Vereins der
Freunde und Förderer des Sängerstadt Kultur-, Kunst- und Kongresszentrum e.V.

Beschlussvorlage BV-2024-069 öffentlich

Einreicher: Bürgermeister 20.08.2024

Amt / Aktenzeichen: FB Bürgerservice, Soziales, Zentrale Verwaltung
/ 10

Bearbeiter: Herr Miersch

Beratungsfolge

Datum der Sitzung Gremium Anw. Ja Nein Enth.

25.09.2024 Stadtverordnetenversammlung

23.10.2024 Stadtverordnetenversammlung
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